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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 d auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, Christine 

Kamm u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

eines Gesetzes über die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge sowie deren 

Versorgung mit Wohnraum (Drs. 17/3180) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller begründet. Erste Rednerin ist Frau 

Kollegin Christine Kamm von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, 

Frau Kollegin, Sie haben das Wort.

Christine Kamm (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen 

und Kollegen, Hohes Haus! Wir kommen heute noch einmal etwas später zu dem 

Punkt: Wie verbessern wir die Erstaufnahmesituation für Flüchtlinge und Schutzsu

chende in Bayern? Es ist mittlerweile durchgedrungen, dass großer Handlungsbedarf 

zur Verbesserung der Erstaufnahme besteht. Allerdings glauben wir nicht, dass das 

Problem mit Worten wie "Krisenmodus", "Taskforce", "Krisenstäbe" und ähnlichen 

schlagkräftigen Worten gelöst werden kann. Wir brauchen dringend anständiges, 

transparentes Verwaltungshandeln, die Ausstattung der Regierungen mit den erforder

lichen personellen Kapazitäten und eine gute Kommunikation mit den Kommunen, die 

bei der Unterbringung der Flüchtlinge, auch bei der Erstaufnahme sehr viel Hilfe leis

ten, obwohl sie dafür eigentlich gar nicht zuständig sind.

(Beifall des Abgeordneten Thomas Gehring (GRÜNE))

Die Kommunikation muss auf Augenhöhe erfolgen, nicht von oben herab, damit die 

Kommunen und die Träger der Einrichtungen, in denen eine Notunterbringung der 

Flüchtlinge erfolgt, sachgerecht informiert werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Viele Flüchtlinge haben in Bayern in den letzten Tagen im Freien geschlafen, in Zel

ten, in Wohnwägen, in Außenstellen aller Art. Der Regierung ist die Übersicht entglit

ten. Sie weiß mittlerweile nicht mehr, wo welche Flüchtlinge sind, wie viele Flüchtlinge 

wo sind. Sie weiß nicht mehr, ob die Flüchtlinge, die da und dort sind, medizinisch er

stuntersucht sind oder nicht. Das Thema Erstaufnahme muss auf neue Füße gestellt 

werden. Dazu erfahren Sie heute noch einiges durch den Dringlichkeitsantrag.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es gibt einen enormen Handlungsbedarf. Er wäre längst nicht so groß, wenn die An

träge der Opposition in den letzten Jahren gehört worden wären. Wir haben seit 2009 

weitere Erstaufnahmeeinrichtungen beantragt – immer wieder, immer wieder. Sie von 

der Mehrheitsfraktion haben bedauerlicherweise auch noch im Juni 2014 unseren An

trag abgelehnt, die Standorte für neue Erstaufnahmeeinrichtungen in den bayerischen 

Regierungsbezirken festzulegen und einen Zeitplan vorzulegen, bis wann welche Erst

aufnahmeeinrichtungen geschaffen werden. Das ist eine Handlungsverweigerung ers

ter Güte. Ich hoffe, dass jetzt damit ein Ende ist, dass Sie anfangen, den Handlungs

bedarf wahrzunehmen, das Problem anzugehen, und nicht länger glauben, diese 

Aufgaben ausblenden zu können.

(Beifall bei den GRÜNEN – Beifall des Abgeordneten Volkmar Halbleib (SPD))

Die Situation in der Erstaufnahme wäre nicht so tragisch, wäre nicht so schlimm, wenn 

Sie das getan hätten, worum wir Sie immer wieder gebeten haben, nämlich das baye

rische Unterbringungsgesetz zu ändern. Es ist nicht nachvollziehbar, warum ausge

rechnet in Bayern Flüchtlinge wesentlich länger als in allen anderen Bundesländern in 

sogenannten Gemeinschaftsunterkünften verharren müssen.In keinem anderen Bun

desland unterliegen Flüchtlinge solch restriktiven Unterbringungsbedingungen wie in 

Bayern. Bis zum August 2013 hieß es in § 7 Absatz 5 der bayerischen Asyldurchfüh

rungsverordnung noch:
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Die Verteilung und die Zuweisung darf die Rückführung der betroffenen Personen 

nicht erschweren; sie soll die Bereitschaft zur Rückkehr in das Heimatland för

dern.

Der zweite Teil ist vom Landtag dankenswerterweise gestrichen worden, sodass es 

nunmehr nur noch heißt:

Die Verteilung und die Zuweisung darf die Rückführung der betroffenen Personen 

nicht erschweren.

Allerdings ist die Art und Weise, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird, noch immer 

von der alten Asyldurchführungsverordnung geprägt. Damit muss Schluss sein, dem 

muss ein Ende bereitet werden.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Das wäre im Sinne der Menschen, die zu uns kommen, um Schutz zu suchen; es 

diente auch der besseren Erledigung der Aufgabe, Asylsuchende unterzubringen, und 

trüge dazu bei, insoweit unsere Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen.

Wir legen Ihnen heute den Entwurf eines Gesetzes über die Aufnahme ausländischer 

Flüchtlinge sowie deren Versorgung mit Wohnraum vor. Darin schlagen wir vor, auch 

in Bayern den Flüchtlingen das zu ermöglichen, wozu sie in anderen Bundesländern 

schon berechtigt sind, nämlich - darum geht es heute vor allen Dingen - sich möglichst 

bald eine eigene Wohnung zu suchen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Es kann nicht sein, dass sie vier Jahre lang - teilweise noch wesentlich länger - in Ge

meinschaftsunterkünften wohnen müssen. Ich erlebe bei Besuchen in Gemeinschafts

unterkünften Menschen, die seit 10, 12, 13 oder sogar 14 Jahren in Gemeinschaftsun

terkünften leben, ohne ausziehen zu dürfen. Das muss sich ändern. Den Flüchtlingen 
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ist Hilfestellung zu geben, damit sie aus den Gemeinschaftsunterkünften ausziehen 

können. Wir müssen insoweit Unterstützung leisten.

Das Ganze wird keineswegs teurer als bisher; denn eine normale Sozialwohnung - 

das weiß ich aus eigener Erfahrung; ich betreue Projekte - ist preisgünstiger als Ge

meinschaftsunterkünfte, die derzeit durch die Bezirksregierungen vorgehalten werden. 

Die Unterbringung in Wohnungen ist zudem menschlicher; denn auch Flüchtlinge 

brauchen einen Rückzugsraum, sie brauchen Privatsphäre. Diese haben sie nicht, 

wenn sie mit ihrer Familie in einem Zimmer oder zwei Zimmern wohnen, die Toilette 

ganz hinten auf dem Gang finden und sich mit 40, 50 oder sogar 60 anderen Perso

nen eine Küche, die ihren Namen nicht verdient, teilen müssen. Die anderen dort un

tergebrachten Asylbewerber kennen sie in der Regel nicht, da viele von Ihnen eine an

dere Sprache sprechen und aus einem anderen Kulturkreis kommen; zudem ist die 

Fluktuation hoch. Solche Unterkünfte dienen niemandem. Sie dienen nur der Abschre

ckung, von der sich der Bayerische Landtag aber verabschiedet hat. Wir wollen, dass 

wir uns auch in der Praxis von dem Prinzip der Abschreckung verabschiedet.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Stattdessen müssen wir uns endlich darum bemühen, die Flüchtlinge, die zu uns kom

men, angemessen unterzubringen.

In diesem Sinne hoffen wir auf eine gründliche Beratung über unseren Gesetzentwurf 

und auf Zustimmung, wenn Sie Ihre Verweigerungshaltung hoffentlich aufgegeben 

haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Ich eröffne 

die Aussprache. Als Erster hat Herr Kollege Joachim Unterländer von der CSU-Frak

tion das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.
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Joachim Unterländer (CSU): Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Her

ren! Wir haben bei der Unterbringung von Asylbewerbern, in erster Linie im Bereich 

der Erstaufnahme, unzweideutig große Herausforderungen zu meistern. Dies bedarf 

unser aller Anstrengung. Vor allen Dingen ist es notwendig, dass unbürokratisch und 

schnell gehandelt wird. Neue Hürden, die uns zusätzliche Probleme bereiten, dürfen 

nicht aufgebaut werden.

Der vorliegende Gesetzentwurf beschäftigt sich in erster Linie damit - Frau Kollegin 

Kamm, Sie müssen zugeben, dass das Ihr Hauptziel ist -, Asylbewerber, die auszugs

berechtigt sind, nach einem anderen System unterzubringen. Wir müssen überlegen, 

welcher Weg am sinnvollsten realisierbar ist und wie sich die gesellschaftliche Realität 

darstellt.

Ich weise darauf hin, dass die Wohnungssituation in den Ballungsräumen - aber nicht 

nur dort - dramatisch ist. Die Nachfrage nach Wohnraum ist hier sehr hoch. Wenn eine 

Wohnung frei wird, wird sie geradezu reflexartig wieder belegt. Selbst Menschen, die 

hier schon länger auf Wohnungssuche sind, fällt es schwer, tatsächlich eine Wohnung 

bekommen.

Diese dramatische Wohnungssituation, gepaart mit den Problemen, die auch dadurch 

entstanden sind und noch immer entstehen, dass wir in den Erstaufnahmeeinrich

tungen und in den Gemeinschaftsunterkünften Fehlbelegungen haben - die Zahl 3.000 

war in den vergangenen Wochen in der Diskussion -, zeigt, dass schon heute ein gro

ßes Potenzial an auszugsberechtigten Personen vorhanden ist. Aber sie finden keine 

Wohnung, weil der Markt nichts hergibt. Das muss man realistisch feststellen und in 

der Diskussion berücksichtigen.

(Margarete Bause (GRÜNE): Das ist aber nur in München so!)

– Das ist nicht nur in München so, Frau Kollegin Bause. – Wir müssen darüber hinaus 

sehen, dass wir in der vergangenen Legislaturperiode nach zugegebenermaßen sehr 

intensiven Diskussionen eine Neugestaltung des Aufnahmegesetzes realisiert haben, 
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die bereits heute Veränderungen in diesem Bereich ermöglicht. Die neuen Regelun

gen müssen unbürokratisch umgesetzt werden; in diesem Sinne ist zu handeln. Be

reits heute gibt es Auszugsmöglichkeiten, die wir, der Bayerische Landtag als Gesetz

geber, beschlossen haben und die offensiv genutzt werden.

Meine Damen und Herren, ich bin wie sicherlich das gesamte Hohe Haus froh darü

ber, dass der Druck, der durch einen erhöhten Anteil an Flüchtlingen und Asylbewer

bern in dem gesamtgesellschaftlichen Gefüge vorhanden ist, anders als in den 

1980er-Jahren nicht zu sozialem Unfrieden, sondern zu großer Hilfsbereitschaft ge

führt hat. Diese Hilfsbereitschaft hat dazu beigetragen, dass die Probleme nicht noch 

größer geworden sind.

(Beifall bei der CSU)

Den Betroffenen, die hier engagiert sind, danken wir an dieser Stelle ausdrücklich.

(Volkmar Halbleib (SPD): Die lasst ihr aber auch manchmal im Stich!)

Aber wir müssen aufpassen, dass die Diskussion über das Thema nicht in eine gefähr

liche Schieflage kommt. Damit die Bevölkerung die Aufnahme weiterhin akzeptiert, ist 

es notwendig, ernsthaft und sorgfältig mit dem Thema umzugehen. Sie kennen ver

schiedene Vorfälle, die entsprechende Probleme bereitet haben. Lassen Sie uns des

halb in diesem Sinne gemeinsam über den Gesetzentwurf beraten. Aber bedenken 

Sie: Er ist nicht die Lösung der Probleme, die wir im Moment haben.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Als Nächste hat 

Frau Abgeordnete Angelika Weikert von der SPD das Wort.

Angelika Weikert (SPD): (Von der Rednerin nicht autorisiert): Herr Präsident, Kolle

ginnen und Kollegen! Das Thema der Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen 

in Bayern wird heute Abend bei den Dringlichkeitsanträgen noch einen größeren Auf
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schlag finden. Meine beiden Vorredner sind schon kurz darauf eingegangen. Die Men

schen, die im Moment zu uns kommen und Schutz und Hilfe suchen, brauchen eine 

menschenwürdige Unterbringung. Sie brauchen eine Unterbringung, die dem Freistaat 

Bayern mit seinem Status als relativ reiches Land nicht die Schamröte ins Gesicht 

treibt, sondern von der wir sagen können: Das ist okay.

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Ich will jetzt auf den Gesetzentwurf der GRÜNEN eingehen. Kolleginnen und Kollegen 

von den GRÜNEN, der Hintergrund dieses Gesetzentwurfs spielt im Ausschuss schon 

seit fünf Jahren eine Rolle. Frau Kollegin Kamm und alle, die im Sozialausschuss sind, 

wissen das. Im Grunde geht es dabei um das Leverkusener Modell und um die Model

le anderer Bundesländer, in deren Aufnahmegesetzen nicht zwangsweise die Unter

bringung in Gemeinschaftsunterkünften gefordert wird. Nach diesen Modellen kann 

freier Wohnraum zur Verfügung gestellt werden. Wir haben hier eine hohe Affinität, 

aber auch einige Fragen und Bedenken, über die wir im Ausschuss gebührend disku

tieren werden. Wie unser Votum ausfallen wird, muss in der Ersten Lesung noch nicht 

gleich deutlich werden.

Ich möchte vorausschicken: Einiges an Ihrem Gesetzentwurf gefällt mir ganz gut, zum 

Beispiel der Artikel 6. Ich möchte diesen Artikel 6 ausdrücklich begrüßen.

(Unruhe – Glocke des Präsidenten)

Ich möchte eine Frage an die Regierungsbank richten: Für mich ist es überhaupt nicht 

nachvollziehbar, dass Menschen, die bereit sind, Flüchtlinge in ihre Einliegerwohnung 

oder in ein freies Zimmer aufzunehmen, dazu nicht die Möglichkeit erhalten. Herr Kol

lege Unterländer hat schon darauf hingewiesen, dass es Gott sei Dank eine hohe Be

reitschaft gibt, Menschen, die zu uns kommen, ein Stück Geborgenheit zu vermitteln. 

Das ist mir völlig unverständlich; denn dies würde zu einer Entlastung der großen Un

terkünfte führen.
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(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, eines müssen Sie zugeben: So ganz 

glauben Sie an die Versorgung durch kleine Wohneinheiten selbst nicht; denn Sie be

schäftigen sich in Ihrem Gesetzentwurf mehr mit Ausnahmen als mit der Regel. Der 

Artikel 3, der sich mit den Gemeinschaftsunterkünften beschäftigt, ist ziemlich lang. 

Sie sagen immer wieder: Wenn es nicht geht, dann müssen die Menschen in die Ge

meinschaftsunterkünfte.

Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, ich habe die Befürchtung, dass wir mit 

diesem Gesetzentwurf die Staatsregierung aus der Verantwortung nehmen, weil die 

Zuständigkeit für die Wohnraumversorgung letztlich auf die Gemeinden verlagert wird. 

Dazu können wir unsere Zustimmung nicht geben, bevor wir über dieses Thema aus

führlich mit unseren Kommunalpolitikern diskutiert haben. Sie schreiben selbst, dass 

Sie keine Zuordnung von Flüchtlingen an Regionen wünschen, in denen es keine In

frastruktur gibt. Das schließen Sie aus. Also geht es im Prinzip um die größeren, klei

neren und mittleren Städte. Man kann den Gemeinden nicht sagen, dass sie dafür zu

künftig zuständig sind. Eigentlich müsste die CSU dem Gesetzentwurf zustimmen; 

denn damit würden Sie ein Stück Verantwortung übertragen. Wir müssen darüber 

sorgfältig diskutieren. Ich möchte, wie gesagt, die Staatsregierung nicht aus der Ver

antwortung nehmen.

Herr Kollege Unterländer, noch ein Wort zur Möglichkeit des Auszugs. Wir haben 

schon damals, als es um die Möglichkeiten des Auszugs ging, auf die vielen bürokrati

schen Hemmnisse hingewiesen, die sich in der Praxis gezeigt haben. Wir hätten dies 

gerne gelockert. Der Grundsatz sollte sein, dass alle Flüchtlinge in Privatwohnungen 

untergebracht werden, es sei denn, dass solche Wohnungen nicht zur Verfügung ge

stellt werden. Dann sollen sie in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht werden. 

Dafür sind dann die Kommunen zuständig. Darüber müssen wir noch ausführlich dis

kutieren.
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(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. Als Nächster 

hat Herr Kollege Dr. Hans Jürgen Fahn von den FREIEN WÄHLERN das Wort.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Als wir diesen Gesetzentwurf gesehen haben, haben wir uns zunächst einmal total ge

wundert und festgestellt, dass dieser Gesetzentwurf praktisch identisch mit dem Ge

setzentwurf der GRÜNEN aus dem Jahr 2009 ist, allerdings drei ganz kleine Verände

rungen aufweist. Wir haben über diesen Gesetzentwurf also schon diskutiert und ihn 

in verschiedenen Ansätzen ganz gut gefunden. Er ist ein Baustein für eine bessere 

Asylpolitik. Wir FREIEN WÄHLER sagen aber ganz klar: Die Interessen der Kommu

nen sind in diesem Gesetzentwurf nicht richtig berücksichtigt worden. Ich habe diesen 

Gesetzentwurf unseren Landräten geschickt, die mich auf einige Punkte hingewiesen 

haben, die wir in dieser Form nicht mittragen können. Hier bedarf es noch konkreter 

gesetzlicher Regelungen.

Im Moment ist Asyl das brennende Thema. Jeden Tag finden sich zwei bis drei Seiten 

in den Zeitungen. Ich stimme dem Ministerpräsidenten zu, wenn er heute im "Münch

ner Merkur" sagt, dass wir eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten, Bund, 

Länder und Gemeinden, bräuchten, um dieses Problem zu lösen. Herr Ministerpräsi

dent, Sie haben von einer "Gemeinschaftsaktion" gesprochen. Ich bitte Sie deshalb, 

auch alle einzubeziehen. Ich bin schon gespannt auf die Beratung der anderen Anträ

ge. Früher war es so, dass die CSU Anträge der SPD, der FREIEN WÄHLER oder der 

GRÜNEN abgelehnt hat, weil sie bereits tätig geworden sei und das ganze Thema im 

Griff habe. Derzeit lesen wir in den Zeitungen, dass Sie dieses Thema noch nicht ganz 

im Griff haben. Das jedoch nur am Rande.

Wir sind bereit, uns der Verantwortung zu stellen. In diesem Gesetzentwurf sind drei 

kleine Neuerungen enthalten. Gemeinschaftsunterkünfte sollten zentral liegen, er

reichbare Einkaufsmöglichkeiten haben, an regelmäßig verkehrende Verkehrsmittel 
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angebunden sein, Ärzte und Schulen in der Nähe haben usw. Sie haben in Ihrem Ge

setzentwurf jedoch geschrieben, dies müsse so sein. Das ist für uns ein Problem. 

"Müssen" heißt, dass diese Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Bei der 

heutigen Vielzahl von Asylbewerbern wäre es besser, die Formulierung "soll ange

strebt werden" zu verwenden.

Die anderen beiden Neuerungen können wir unterstützen. Ich meine, dass es bei der 

Verteilung oder Umverteilung gilt, ein Mindestmaß an gesellschaftlicher und kultureller 

Teilhabe zu gewährleisten. Der Artikel 6 ist gut: Bei der Verteilung sind die Interessen 

der Betroffenen zu berücksichtigen. Die FREIEN WÄHLER haben im Jahr 2009 einen 

Gesetzentwurf eingebracht, der als Grundsatz eine dezentrale Unterbringung vorsieht. 

Wir müssen noch einmal darüber diskutieren, was "dezentral" bedeutet. Das können 

aber keine großen Gemeinschaftsunterkünfte mit 300 bis 400 Personen sein; denn 

dort sind soziale Spannungen häufiger als in kleineren Einheiten. Kleinere Einheiten 

bedeuten aber auch einen größeren Aufwand bei der Asylsozialberatung. Wir haben 

damals gesagt, es müsste möglich sein, dass nicht nur Familien ausziehen, denen die 

Staatsregierung dies erlaubt hat, sondern auch Alleinerziehende, Schwangere oder 

Schwerbehinderte.

Uns ist wichtig, dass die Personen nach 12 Monaten ausziehen dürfen. Richtig ist, 

dass es leider das Wohnungsproblem gibt. Dieses Problem gibt es vor allen Dingen in 

den großen Städten. Auf dem Land ist es zum Teil besser. Wir müssen jedoch die Re

alität sehen: Laut Angaben der Staatsregierung leben 15 % aller Asylbewerber länger 

als fünf Jahre in einer Gemeinschaftsunterkunft, 5 % sogar länger als zehn Jahre. 

Deshalb begrüßen wir die Initiative von Bundesinnenminister de Maizière, der ein Blei

berecht für Flüchtlinge fordert, nämlich für abgelehnte Personen, die nicht mehr abge

schoben werden können und aus humanitären Gründen hier sind. Über diese Initiative 

der Bundesregierung sollten wir auf jeden Fall reden.

Was kritisieren wir? Wir berücksichtigen die Kommunen zu wenig. Ein zusätzlicher 

Verwaltungsaufwand entsteht, der mit Sicherheit aus der Vorgabe erwächst, dass die 
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Behörden die Flüchtlinge bei der Wohnungssuche unterstützen müssen. Dadurch, 

dass die Wohnungsunterbringung zur Regel und die Gemeinschaftsunterkunft zur 

Ausnahme erklärt wird, wird der Verwaltungsaufwand weiter in Richtung Kommunen 

verschoben. Dieses Problem müsste konkret finanziell gelöst werden.

Abschließend komme ich zu Artikel  7 des Gesetzentwurfs der GRÜNEN, nach dem 

eine Zuständigkeit der Gemeinden für die Unterbringung von Leistungsberechtigten 

außerhalb von Gemeinschaftsunterkünften vorgesehen ist. Verschiedene unserer 

Landräte haben sich gefragt, ob es sich hier um redaktionelles Versehen oder um eine 

absichtliche Formulierung handelt. Bisher sind nämlich nur die Landkreise und kreis

freien Städte dafür zuständig. Diese Zuständigkeit würde manche Gemeinde völlig 

überfordern. Deswegen wünschen wir hier eine Veränderung.

Fazit: Der Gesetzentwurf geht unserer Meinung nach durchaus in die richtige Rich

tung, lässt aber in Bezug auf die praktische Umsetzung und vor allem im Hinblick auf 

die Auswirkung auf die Kommunen vieles offen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. Frau Kollegin 

Christine Kamm hat noch einmal das Wort. Sie hat noch zwei Minuten. Bitte schön.

Christine Kamm (GRÜNE): Danke schön, Herr Präsident, und danke schön für die 

Beiträge, die doch etwas Hoffnung machen, dass Bewegung in die Sache kommt. 

Herr Unterländer, Sie haben die Sorge geäußert, wenn Flüchtlinge aus den Gemein

schaftsunterkünften ausziehen dürfen, komme es zu Konflikten beim Wohnraum, ins

besondere beim preisgünstigen Wohnraum in Ballungsregionen. – Diese Situation er

kennen wir auch, aber sie wird ohnehin eintreten; denn Sie können Flüchtlinge nicht 

unbegrenzt in Gemeinschaftsunterkünften festhalten.

Wenn Sie die Situation wirklich so deutlich sehen, sollten Sie darüber nachdenken, ob 

Sie die Wohnbaufördermittel im Staatshaushalt wirklich deutlich absenken wollen, wie 
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Sie es im Haushaltsentwurf 2014/2015 vorgesehen haben, und ob man in dieser Situ

ation nicht wesentlich mehr für den sozialen Wohnungsbau in Ballungsregionen tun 

muss. Es wäre der falsche Schluss, vorzugeben, wir müssen die Flüchtlinge in Ge

meinschaftsunterkünften halten, weil wir Wohnbauprobleme haben.

Als Nächstes komme ich auf das Thema der sogenannten Fehlbeleger zu sprechen. 

Flüchtlinge kommen mit viel Initiative und Schwung hierher. Ich kenne Fälle, in denen 

Flüchtlinge beispielsweise zehn Jahre in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, 

ohne eine Auszugsberechtigung zu haben. Sehen Sie sich einmal an, wie viel 

Schwung diese Flüchtlinge nach Jahren in einer Gemeinschaftsunterkunft noch 

haben; dazwischen liegen Welten. Ich sage Ihnen: Sie sollten die Initiative der Men

schen wirklich nutzen. Diese Menschen können viel dazu beitragen, die Situation zu 

verbessern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Lieber Herr Kollege Fahn, es stimmt zwar, dass die Staatsregierung zuständig ist, 

doch was nützt das den Kommunen? – Die Kommunen bekommen nun jeden Montag 

ein Schreiben, wonach sie in der kommenden Woche sechs, sieben oder acht Flücht

linge aufnehmen müssen. Was tun sie dann? Sie mieten Wohnungen an und nehmen 

die Flüchtlinge auf. Die Verantwortung liegt zwar bei der Staatsregierung, aber die Ar

beit haben die Kommunen. So verhält es sich derzeit bei den Erstaufnahmeeinrich

tungen und bei den Gemeinschaftsunterkünften. Inzwischen habe ich gesehen, dass 

die Kommunen sogar wesentlich dazu beitragen, die Situation bei der Erstaufnahme 

zu entschärfen, was die Staatsregierung offenbar derzeit nicht leisten kann. – Der fi

nanzielle Ausgleich ist in unserem Gesetzentwurf sehr wohl geregelt; er soll nach wie 

vor bei der Staatsregierung liegen. – Diejenigen, die handeln, sollten mehr Möglichkei

ten und Kompetenzen bekommen. - Ich hoffe auf gute Beratungen.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. Ich sehe keine 

weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Aussprache geschlossen. Ich schlage 

vor, den Gesetzentwurf dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 

Integration als federführendem Ausschuss zu überweisen. Besteht damit Einverständ

nis? – Widerspruch erhebt sich nicht. Dann ist es so beschlossen.
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